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Einladung
Sitzung der Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting

Sitzungstermin: Dienstag, 28.09.2021, 19:30 Uhr

Raum, Ort: Gasthof Gelting, Norderholm 28, 24395 Gelting

Tagesordnung

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung und Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 
Einladung, Feststellung der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
und gegebenenfalls Beschluss über Änderungsanträge zur 
Tagesordnung

2. Beschlussfassung über die in nichtöffentlicher Sitzung zu 
behandelnden Tagesordnungspunkte

3. Beschluss über Einwendungen zur Niederschrift der Sitzung vom 
15.06.2021

4. Bericht des Bürgermeisters
5. Berichte und Terminbekanntgaben der Ausschussvorsitzenden
6. Vortrag Herr Hans-Jörg Lüth, Naturfreunde SH
7. Beratung und Beschluss

hier: Weg Holmkjer
8. Beratung und Beschluss

hier: Antrag Erweiterung Ortsentwicklungskonzept durch Diakonie
9. Beratung und Beschluss

hier: Antrag Tempo 30-Zone in Stenderup
10. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 2021-03GV-175
11. Antrag der CDU Fraktion auf Eröffnung des Bürgerbüros und 

Rückverlegung des Standesamtes Geltinger Bucht nach Gelting
12. Einwohnerfragestunde
13. Verschiedenes

Der / die nachfolgende/n Tagesordnungspunkt/e wird/werden nach Maßgabe der 
Beschlussfassung durch das Gremium voraussichtlich nichtöffentlich beraten:

mailto:buergermeister@gelting.de


14. Grundstücksangelegenheiten
14.1. Beratung und gegebenenfalls erneuter Beschluss zur 

Grenzüberbauung Up de Barg
Vorstellung durch Herrn Bösser, Steinbergkirche

14.2. Beratung und Beschluss über eine Anfrage zum Grundstückskauf 
Stenderuper Straße

14.3. Beratung und Nachlese Gespräch mit Herrn Sass über die weitere 
Zusammenarbeit mit der TEG Nord für das Baugebiet 
Up de Barg 3 / 4

gez. Boris Kratz
Bürgermeister

Im Zusammenhang mit der Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus findet die Sitzung 
unter Einhaltung der notwendigen Hygienestandards statt (siehe Anlage).



Hinweis: 
Nach der aktuell gültigen Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus  
SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO)  
finden Veranstaltungen kommunaler Gremien unter Einhaltung der notwendigen 
Hygienestandards, insbesondere der Empfehlungen des Robert Koch-Institutes statt. 
 
 



Gemeinde Gelting Vorlage
2021-03GV-179

öffentlich

Betreff

Beratung und Beschlussfassung über die Einrichtung einer Tempo 
30-Zone im Bereich Stenderup
Sachbearbeitende Dienststelle:
Ordnungsamt

Datum
23.09.2021

Sachbearbeitung:
Sandra Legant

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) 28.09.2021 Ö

Sachverhalt:

Die Zonengeschwindigkeitsbeschränkung kann von der Straßenverkehrsbehörde – Kreis 
Schleswig-Flensburg- im Einvernehmen mit der Gemeinde innerhalb geschlossener 
Ortschaften angeordnet werden. Die Anordnung von Tempo 30 –Zonen sind insbesondere für 
Wohngebiete und Gebiete mit hoher Fußgänger- und Fahrradverkehrsdichte sowie hohem 
Querungsbedarf vorgesehen. 
Zonengeschwindigkeitsbeschränkungen dienen vorrangig dem Schutz der Wohnbevölkerung 
sowie der Fußgänger und Fahrradfahrer. Die Ausweisung einzelner Straßen in „Zone 30“ ist 
möglich. 
Die Anordnung von Tempo 30 – Zonen soll nach der Verwaltungsvorschrift des Bundes auf 
der Grundlage einer flächenhaften Verkehrsplanung der Gemeinde vorgenommen werden, 
d.h. der gesamte Ortsbereich ist verkehrstechnisch zu überplanen. Hierbei sind die 
Bedürfnisse des ÖPNV, des Wirtschaftsverkehrs sowie Rettungswesen und Feuerwehr 
entsprechend mit einzubeziehen. 
In Tempo 30- Zonen soll an Kreuzungen und Einmündungen grundsätzlich die Vorfahrtsregel 
„rechts vor links“ gelten. 
Die Anordnung darf sich nur auf Straßen mit geringem Durchgangsverkehr beziehen. Eine 
bauliche Umgestaltung ist nicht erforderlich; ist jedoch für den Erfolg „Zwingen zur 
Schleichfahrt“ praktikabel (Verschwenkungen, Aufpflasterungen, wechselseitige Parkplätze). 

Die Anordnung darf sich nur auf Straßen ohne Fahrstreifenbegrenzung, Leitlinie und 
benutzungspflichtigen Radwegen beziehen. 

Anwohner der Straßen Am Wasserwerk, Stenderup, An de Diek und Fasanenweg haben 
Unterschriften von Anwohnern gesammelt und an die Gemeinde Gelting einen Antrag auf die 
Einrichtung einer Tempo 30-Zone in den genannten Straßen gestellt. 
Folgende Straßen sollen als Tempo 30-Zone ausgewiesen werden: Am Wasserwerk, 
Fasanenweg, Stenderup, An de Diek, Teilstück Meiereistraße (siehe anliegende Karte). 
   
Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung Gelting beschließt, bei der Straßenverkehrsbehörde, Kreis 
Schleswig-Flensburg, für die Straßen Am Wasserwerk, Fasanenweg, Stenderup, An de Diek, 
Teilstück Meiereistraße lt. anliegender Karte, die Anordnung einer Tempo 30-Zone zu 
beantragen.
   

Anlagen:



Karte Straßen Stenderup
   





Gemeinde Gelting Vorlage
2021-03GV-175

öffentlich

Betreff

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen
Sachbearbeitende Dienststelle:
Finanzabteilung

Datum
06.07.2021

Sachbearbeitung:
Hauke Scharf

Beratungsfolge (Zuständigkeit) Sitzungstermin Status
Haupt- und Finanzausschuss der Gemeinde Gelting (Beratung und Empfehlung) Ö

Gemeindevertretung der Gemeinde Gelting (Beratung und Beschluss) Ö

Sachverhalt:
Gem. § 82 Abs. 1 Gemeindeordnung sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und 
Auszahlungen nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. 
Unabweisbar sind Aufwendungen / Auszahlungen auch dann, wenn ein Aufschub besonders 
unwirtschaftlich wäre. 
Über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen dürfen nur geleistet werden, 
wenn die Gemeindevertretung zugestimmt hat. Bei unerheblichen über- und 
außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen (gemäß § 4 der Haushaltssatzung der 
Gemeinde Gelting bis zu 1.000,- €) kann der Bürgermeister die Zustimmung zur Leistung 
dieser Ausgaben erteilen. Der Bürgermeister hat der Gemeindevertretung über die geleisteten 
unerheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen / Auszahlungen mindestens 
halbjährlich zu berichten. 
 
Beschlussvorschlag:
a) Die Gemeindevertretung Gelting nimmt den Bericht über die in der Anlage aufgeführten 
unerheblichen über- / außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im 
Haushaltsjahr 2021 zur Kenntnis.

b) Die Gemeindevertretung Gelting erteilt die nachträgliche Zustimmung (Genehmigung) 
gem. § 82 Gemeindeordnung für die in der Anlage aufgeführten weiteren über- / 
außerplanmäßig geleisteten Aufwendungen und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021.

Anlagen:
Übersicht über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, Stand: 06.07.2021

   



2021 
01 Gemeinde Gelting  

ÜPL/APL Beschlussvorlage Stand: 06.07.2021  
 

 

 Seite 1 von 2 

Über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

a) Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Aufwendungen * 

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

362500  531800  Sonstige Jugendarbeit  Zuschuss für Jugendpfleger  27.600  28.287,22  687,22  Zuschuss 2021 & Defizitabdeckung 2020 Jugendpfleger  

522200  524100  Mietwohnungen 
Fasanenweg  

Bewirtschaftung der Grundstücke, 
baulichen Anlagen usw.  

0  343,19  343,19  Strom-Abrechnung 2020; Heizkosten-Ablesung 2020 

522400  524100  Sonstige eigene 
Grundstücke  

Bewirtschaftung der Grundstücke, 
baulichen Anlagen usw.  

600  671,75  71,75  Grundsteuer & Landwirtschaftskammer-Beitrag für div. 
Grundstücke 

532100  545700  Gasversorgung  Erstattung an private Unternehmen  0  520,76  520,76  Abrechnung Konzessionsabgabe Gas 2020 
(Rückzahlung) 

541100  524100  Gemeindestraßen  Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung  17.000  17.638,00  638,00  Stromkosten-Vorauszahlung 

546100  522100  Öffentliche Park- und 
WoMo-Plätze  

Unterhaltung des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens  

1.000  1.351,25  351,25  Austausch Waschtisch-Armaturen im Sanitärgebäude 

575100  524100  Förderung des 
Fremdenverkehrs  

Bewirtschaftung der Grundstücke, 
baulichen Anlagen usw.  

0  158,15  158,15  Gebäude-Versicherung Touristinformation 

        46.200  48.970,32 2.770,32  

 

Unerhebliche über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen) * 

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

573500  783200  Bauhof  Auszahlungen aus dem Erwerb von 
beweglichen Sachen des  

0  207,36  207,36  Auffangwanne 

573500  783300  Bauhof  Auszahlungen für den Erwerb von 
immateriellen Vermögens- 
gegenständen  

0  232,05  232,05  Lizenz Wartungsplaner 

575100  783200  Förderung des 
Fremdenverkehrs  

Auszahlungen aus dem Erwerb von 
beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens  

0  339,15  339,15  Abfallsammler Strand Wackerballig 

        0 778,56 778,56  

 

* Eine Genehmigung ist gem. § 4 der Haushaltssatzung der Gemeinde bis zum Höchstbetrag von 1.000,00 € nicht erforderlich. 
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b) Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen 

Weitere über- / außerplanmäßige Aufwendungen  

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

111100  543100  Innere 
Verwaltungsangelegenheiten  

Geschäftsaufwendungen  1.500  3.216,75  1.716,75  Rechtsberatung in Sachen Mietrecht & Wegerecht 

365100  531200  Kindertagesstätten  Kita-Kosten-Anteile an 
Gemeinden / GV  

0  161.184,51  161.184,51  Reform Kita-Gesetz 

(außerplanmäßige Erträge auf Kto. 365100.448200) 

Anpassung der Konten folgt in Nachtragshaushalt 2021 365100  531800  Kindertagesstätten  Betriebskostenzuschüsse 
an Kindertagesstätten  

550.000  621.616,27  71.616,27  

531100  545700  Elektrizitätsversorgung  Erstattung an private 
Unternehmen  

0  1.239,62  1.239,62  Abrechnung Konzessionsabgabe Strom 2020 (Rückzahlung) 

541100  522110  Gemeindestraßen  Unterhaltung 
Straßenbeleuchtung  

5.000  10.082,32  5.082,32  Diverse Reparaturen, u.a. Schäden durch Breitbandausbau 

611100  537210  Steuern, allgemeine 
Zuweisungen, allgemeine 
Umlagen  

Kreisumlage  863.400  875.538,96  12.138,96  Festsetzung durch Kreis auf Grundlage der Finanzkraft der 
Gemeinde 

        1.419.900 1.672.878,43 252.978,43  

 

Weitere über- / außerplanmäßige Auszahlungen (für Investitionen)  

Produkt Konto Produkt Konto Ansatz AO Überschreitung Begründung 

        

575100  782100  Förderung des 
Fremdenverkehrs  

Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden  

0  2.863,38  2.863,38  Fahrradstellplatz Wackerballig 

        0 2.863,38 2.863,38  
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